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I. Nachtragssatzung 
zur Hauptsatzung der Gemeinde Moorrege  

(Kreis Pinneberg) 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. Schl.-H. S. 170, 249) wird nach Be-
schluss der Gemeindevertretung vom 23.04.2024 und mit Genehmigung der Landrätin 
des Kreises Pinneberg folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung für die Ge-
meinde Moorrege erlassen: 
 

 

Artikel 1 

§ 13 Abs. 5 der Hauptsatzung wird wie folgt gefasst: 

 

§ 13 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 
 

(1) Satzungen der Gemeinde werden im Internet unter der Internetadresse www.amt-

gums.de mit dem Hinweis auf den Veröffentlichungstag veröffentlicht. 

(2) Jede Person kann sich diese Satzungen kostenpflichtig zusenden lassen. Textfas-

sungen werden in der Amtsverwaltung des Amtes Geest und Marsch Südholstein 

bereitgehalten. 

(3) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 

der Form des Absatzes 1 Satz 1 hinzuweisen. 

(4) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-

falls in der Form des Absatzes 1 Satz 1, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

(5) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der Gemeinde 

erfolgen durch einmaliges Einrücken in den Zeitungen „Holsteiner Allgemeine“ und 

„Holsteiner am Wochenende“ durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln, die 

sich 

a) am REWE-Markt, Wedeler Chaussee 43b 

b) vor dem Eingang der Grundschule, Klinkerstraße 8 

c) vor dem Eingang der Sporthalle An´n Himmelsbarg, Kirchenstraße 28 

befinden, während einer Dauer von einer Woche. 

Der Inhalt wird zusätzlich unter der Adresse nach Abs. 1 ins Internet gestellt. 

 

 

Artikel 2 
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Inkrafttreten 

 
Die I. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft.  
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung der 
Landrätin des Kreises Pinneberg vom 18.06.2024 erteilt. 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekanntzumachen.   
 
Moorrege, den 19.06.2024 
 
 
 
gez. ______________________ 

(Bürgermeister) (S) 


